
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/5/8 3Ob529/91,
6Ob262/00y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1991

Norm

UVG §4 Z1

Rechtssatz

Die Geltendmachung der Unterhaltsansprüche auf einem bestimmten vorgeschriebenen Weg (hier: New Yorker

Unterhaltsabkommen, Exekutionsführung in den Niederlanden) bedingt erfahrungsgemäß monatelange

Verzögerungen; Unterhaltsvorschüsse daher bewilligt.

Entscheidungstexte

3 Ob 529/91

Entscheidungstext OGH 08.05.1991 3 Ob 529/91

6 Ob 262/00y

Entscheidungstext OGH 23.11.2000 6 Ob 262/00y

Vgl auch; Beisatz: Hier: New Yorker Unterhaltsabkommen; Exekutionsführung in der Schweiz;

Beschäftigungsverhältnis unbekannt. (T1)
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